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Sonderbedingungen der Eberhard, Raith & Partner GmbH 
zur Veranstaltungsausfallversicherung (inkl. Klauseln) 

 
 
 

§ 1 Gegenstand und Umfang des Versiche-
rungsschutzes  

 
Der Versicherungsschutz regelt sich nach den 
Positionen 1 A bis 1 C II. Welcher Versiche-
rungstyp für Ihren Versicherungsvertrag gilt, 
wollen Sie bitte der zweiten Seite der Police 
entnehmen. 
 
1 A. (Typ A): Der Versicherer gewährt dem 
Versicherungsnehmer Versicherungsschutz bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe, wenn die in der Police bezeichne-
te(n) Veranstaltung(en) infolge eines vom 
Versicherungsnehmer oder seiner Vertrags-
partner, deren sich der Versicherungsnehmer 
zur Durchführung der Veranstaltung bedient, 
unter Berücksichtigung der Ausschlüsse nach 
§ 4 dieser Sonderbedingungen nicht zu ver-
tretenden Umstandes 
 
a. nicht stattfinden kann, 
b. vorzeitig beendet, 
c. aufgeschoben 
d. oder zeitweilig unterbrochen werden muß. 
 
Mitversichert gelten Veranstaltungsverbote, 
die von behördlicher Seite gegen Veranstal-
tungen aller Art oder dieser besonderen Art 
ausgesprochen werden. 
 
Ausschlüsse 
 
Der Ausfall von mitwirkenden Personen der 
versicherten Veranstaltung.  
Insofern gelten die Ausschlüsse gem. § 4 Zif-
fern 1 und 13 gestrichen. 
 
1. B I (Typ B I): Der Versicherer gewährt dem 
Versicherungsnehmer Versicherungsschutz bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe, wenn die in der Police bezeichne-
te(n) Veranstaltung(en) infolge von Krankheit, 
Unfall oder Tod der in der Police genannten 
Personen  
 
a. nicht stattfinden kann  
b. vorzeitig beendet, 
c. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
d. oder zeitweilig unterbrochen werden muß 
 
1 B II (Typ B II): Der Versicherer gewährt dem 
Versicherungsnehmer Versicherungsschutz bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe, wenn die in der Police bezeichne-
te(n) Veranstaltung(en) infolge von Krankheit, 
Unfall, Tod der in der Police genannten Per-
sonen oder durch deren persönliche Verhin-
derung infolge eines vom Versicherungsneh-
mer oder seiner Vertragspartner, deren sich 
der Versicherungsnehmer zur Durchführung 
der Veranstaltung bedient, oder den im Ver-
sicherungsschein genannten Personen unter 
Berücksichtigung der Ausschlüsse nach § 4 
dieser Sonderbedingungen nicht zu vertre-
tenden Umstandes 
 
a. nicht stattfinden kann  
b. vorzeitig beendet, 
c. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

d. oder zeitweilig unterbrochen werden muß. 
 
1 C I (Typ CI): Der Versicherer gewährt dem 
Versicherungsnehmer Versicherungsschutz bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe, wenn die in der Police bezeichne-
te(n) Veranstaltung(en) infolge von Krankheit, 
Unfall, Tod der in der Police genannten Per-
sonen oder trotz des Erscheinens der im Versi-
cherungsschein genannten Personen infolge 
eines vom Versicherungsnehmer oder seiner 
Vertragspartner, deren sich der Versiche-
rungsnehmer zur Durchführung der Veranstal-
tung bedient, oder den im Versicherungs-
schein genannten Personen unter Berücksich-
tigung der Ausschlüsse nach § 4 dieser Son-
derbedingungen nicht zu vertretenden Um-
standes  
 
a. nicht stattfinden kann, 
b. vorzeitig beendet, 
c. aufgeschoben 
d. oder zeitweilig unterbrochen werden muß 
 
Mitversichert gelten Veranstaltungsverbote, 
die von behördlicher Seite gegen Veranstal-
tungen aller Art oder dieser besonderen Art 
ausgesprochen werden. 
 
1 C II (Typ C II): Der Versicherer gewährt dem 
Versicherungsnehmer Versicherungsschutz bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe, wenn die in der Police bezeichne-
te(n) Veranstaltung(n) infolge von Krankheit, 
Unfall, Tod der in der Police genannten Per-
sonen oder durch deren persönliche Verhin-
derung infolge eines vom Versicherungsneh-
mer und/oder der Vertragspartner oder seiner 
Vertragspartner, deren sich der Versiche-
rungsnehmer zur Durchführung der Veranstal-
tung bedient, oder den im Versicherungs-
schein genannten Personen unter Berücksich-
tigung der Ausschlüsse nach § 4 dieser Son-
derbedingungen nicht zu vertretenden Um-
standes oder trotz des Erscheinens der im Ver-
sicherungsschein genannten Personen infolge 
eines vom Versicherungsnehmer oder seiner 
Vertragspartner oder den im Versicherungs-
schein genannten Personen unter Berücksich-
tigung der Ausschlüsse nach § 4 dieser Son-
derbedingungen nicht zu vertretenden Um-
standes 
 
a. nicht stattfinden kann, 
b. vorzeitig beendet, 
c. aufgeschoben 
d. oder zeitweilig unterbrochen werden muß. 
 
Mitversichert gelten Veranstaltungsverbote, 
die von behördlicher Seite gegen Veranstal-
tungen aller Art oder dieser besonderen Art 
ausgesprochen werden. 
 
2. Tritt eines der in § 1 Ziff. 1 genannten Scha-
denereignisse nach Beginn der Versicherung 
ein, so erstattet der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer den festgestellten Nettoverlust, 
der in Form von  Kosten und/oder eingegan-
genen Verbindlichkeiten, die vernünftigerwei-
se und notwendigerweise entstanden sind 

oder eingegangen wurden, bis zu der verein-
barten Versicherungssumme, abzüglich aller 
Ausgabenersparnisse sowie erzielter Einnah-
men. 
 
3. Sofern Gewinne mitversichert gelten, dann 

stets auf „erste Gefahr“  Das heißt, der Ver-
sicherer verzichtet auf die Einrede einer Un-
terversicherung nach § 75 VVG.  
Unter Gewinn ist der Betrag zu verstehen, 
der sich, bezogen auf das versicherte Er-
eignis, durch die Subtraktion der Kosten von 
den Einnahmen ergibt.  
Falls ein entgangener Gewinn mitversichert 
ist und der Betrag höher ist als 10% der ver-
sicherten Kosten, so hat der Versicherungs-
nehmer in einem Schadenfall die Höhe des 
Gewinnes anhand der vor dem Schaden 
bereits verkauften Eintrittskarten nachzuwei-
sen. Gelingt dieser Nachweis nicht und 
kann er auch nicht durch Glaubhaftma-
chung unter Verweis auf den Verlauf des 
Vorverkaufes bis zum Schadeneintritt oder 
unter Verweis auf den Verlauf des Vorkau-
fes an einem anderen Veranstaltungsort 
geführt werden, so erhält der Versiche-
rungsnehmer einen pauschalierten Gewinn 
in Höhe von 10% aus der Versicherungs-
summe ohne Gewinn. 

 
4. Die für diesen Vertrag gezahlten oder zu 

zahlenden Versicherungsprämien sind keine 
Kosten im Sinne des Vertrages und bleiben 
bei der Berechnung eines etwaigen Scha-
dens außer Betracht. 

 
§ 2 Schadenabwehr und -minderung 

 
Der Versicherer erstattet innerhalb der Versi-
cherungssumme Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles, soweit der Versi-
cherungsnehmer sie den Umständen nach für 
geboten halten durfte oder soweit er sie ge-
mäß den Weisungen des Versicherers macht. 
Soweit die Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers erfolgen, wird auch über die Ver-
sicherungssumme hinaus gehaftet. Kosten der 
Schadenfeststellung durch in Absprache mit 
dem Versicherer beauftragte Dritte werden 
ebenfalls ersetzt. 
 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
1. Als Krankheit im Sinne dieser Versicherung 

wird jede durch ein ärztliches Attest bestä-
tigte Infektion oder unerwartete Erkrankung 
verstanden, die sich die im Versicherungs-
schein genannte Person nach Abschluß des 
Versicherungsvertrages zugezogen hat. 

2. Als Unfall im Sinne dieser Versicherung wird 
das plötzlich von außen auf den Körper der 
versicherten Person wirkende Ereignis ver-
standen, welches zu einer unfreiwilligen Ge-
sundheitsschädigung führt. 

3. Eine Veranstaltung ist ein organisiertes Er-
eignis, mit einem begrenzten Zeitumfang, 
an dem eine Gruppe von Menschen teil-
nimmt. Der Zeitumfang wird bestimmt durch 
Beginn und Ende. Eine Veranstaltung be-
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ginnt mit dem Aufbau und endet mit dem 
Abbau. 

§ 4 Ausschlüsse 
 
1. Die Versicherung gewährt keinen Versiche-

rungsschutz für Schäden oder Verluste, die 
unmittelbar oder mittelbar verursacht oder 
veranlaßt worden sind oder zu denen un-
mittelbar oder mittelbar beigetragen ha-
ben: 

 
a. Alkohol- oder Drogenmißbrauch 
b. Erschöpfung im Sinne einer vorsätzlich her-

bei geführten körperlichen Verausgabung  
c. neurotische bzw. psychische Störungen 
d. Wochenbett, Menstruations- oder Schwan-

gerschaftsbeschwerden, Früh- und Fehlge-
burten sowie deren Folgen; 

e. aktive Teilnahme an waghalsigen oder 
akrobatischen Betätigungen, die mit Verlet-
zungs- oder Lebensgefahr verbunden sind, 
sowie Teilnahme an Ausdauer- und Ge-
schwindigkeitswettkämpfen, als Insasse von 
Land-, Luft- oder Wasserfahrzeugen aller Art 
einschließlich den Vorbereitungen für derar-
tige Wettkämpfe, wenn hierfür nicht die 
ausdrückliche Genehmigung des Versiche-
rers vorliegt. 

f. persönliche Verhinderung der versicherten 
Person(en) wegen Unfall, Krankheit oder 
Tod von Tieren 

g. persönliche Verhinderung der versicherten 
Person(en) wegen Unfall, Krankheit oder 
Tod von Personen, die nicht leiblich mit der 
bzw. den im Versicherungsschein genann-
ten Per-son(en) verwandt sind oder nicht 
mit dieser in häuslicher Gemeinschaft ehe-
ähnlich zusammenleben und/oder älter als 
65 Jahre sind. Versichert ist die persönliche 
Verhinderung der genannten Personen 
auch nur dann, wenn Unfall, Krankheit oder 
Tod plötzlich und unerwartet eingetreten 
sind. Hinsichtlich Unfall und Krankheit müs-
sen sich die betroffenen Personen in einem 
lebensbedrohlichen Zustand befinden. 

 
2. vorsätzliche Handlungen, Unterlassungen 

oder Vertragsbruch des Versicherungs-
nehmers, seiner Vertragspartner oder der 
versicherten Person. Bei grober Fahrlässig-
keit finden die Regelungen gem. § 81 VVG 
entsprechend Anwendung.  

 
3. Kernenergie; 
 
4. Unabhängig vom Vorliegen des Ausfall-

schadens gemäß Ziffer 1 sind ausgeschlos-
sen Schäden, unmittelbar oder mittelbar 
entstanden durch die Verwendung von 
chemischen, biologischen, biochemischen 
Substanzen oder elektromagnetischen Wel-
len als Waffen mit gemeingefährlicher Wir-
kung; 

 
5. Krieg oder drohender Krieg, Invasion, feind-

liche ausländische Handlungen (gleichgül-
tig, ob eine Kriegserklärung erfolgte oder 
nicht), Bürgerkrieg, Rebellion, Revolution, 
Aufstand, militärische oder rechtswidrig er-
griffene Befehlsgewalt oder Beschlagnah-
me, Verstaatlichung, Beschlagnahme oder 
Zerstörung oder Beschädigung von Sachen 
durch oder auf Anordnung irgendeiner Re-
gierung oder Landes- bzw. Kommunalbe-
hörde. 
Bürgerliche Unruhen, die das Ausmaß einer 
Volkserhebung annehmen, Aufruhr, Kriegs-
recht oder Handlungen einer gesetzmäßig 

zuständigen Institution zur Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung. 
 

6. Schäden als mittelbare Folge von Terrorak-
ten. Terrorakte sind jegliche Handlungen 
von Personen oder Personengruppen zur Er-
reichung politischer, religiöser, ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 
Angst und Schrecken in der Bevölkerung 
oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten 
und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtung Einfluß nehmen. Aus-
geschlossen sind des weiteren Verfügungen 
von hoher Hand, denen die Androhungen 
von terroristischen Handlungen zugrunde 
liegen. 

 
7. Organisierte Arbeitsniederlegung von an 

der versicherten Veranstaltung mitwirken-
den Personen. 

 
8. finanzielle Verluste der versicherten Veran-

staltung, insbesondere durch Ausbleiben 
oder Zurückbleiben des Publikuminteresses 
oder der finanziellen Unterstützung durch 
Sponsoren, finanzierende Stellen, Teilneh-
mer oder des Publikums.  

 
9. Attentatsdrohungen, es sei denn, diese füh-

ren zu einem behördlichen Veranstaltungs-
verbot. 

 
10. Witterungseinflüsse während  Veranstaltun-

gen unter freiem Himmel. 
 

11. finanzielle Schwierigkeiten einer der an der 
Veranstaltung Beteiligten. 

 
12. Schwankungen von Währungskursen oder 

deren Stabilität. 
 
13. Der Ausfall von Mitwirkenden der versicher-

ten Veranstaltung mit Ausnahme der in der 
Police genannten Person(en) sowie den 
ebenfalls in der Police genannten Gründen. 

 
§ 5 Grenzen der Versicherungsleistungen 

 
1. Die Leistung des Versicherers ist mit dem im 

Versicherungsvertrag angegebenen Betrag 
begrenzt (Versicherungssumme). Die Versi-
cherungssumme muß bei der Versicherung 
einzelner Veranstaltungen dem aufgrund 
sorgfältiger Berechnung veranschlagten 
Betrag der Kosten der Veranstaltung unter 
Berücksichtigung der versicherten bzw. un-
ter Abzug der nichtversicherten Positionen 
entsprechen. 

 
2. Erweist sich innerhalb der versicherten Zeit, 

daß die Versicherungssumme nicht aus-
reicht, so hat der Versicherungsnehmer das 
Recht auf eine bis zu 10%ige prämienpflich-
tige Heraufsetzung der Versicherungssum-
me unter Abänderung der im Antrag ge-
nannten Gesamtsumme. Dieses Recht ist 
befristet bis zum Tag vor der Veranstaltung 
bzw. vor Beginn der Tournee. Vorausset-
zung hierfür ist, daß dem Versicherungs-
nehmer kein Schaden bekannt ist. 

 
3. Der Versicherungsnehmer hat bei Ver-

tragsabschluß das Recht, für mögliche Ko-
stensteigerungen während der Versiche-
rungsdauer eine Vorsorge-Versicherung 
von bis zu 25% der gemäß § 5 Nr.1 gebilde-
ten Versicherungssumme zu beantragen. 

 
4. Soweit bestimmte Positionen nicht versi-

chert werden, werden im Schadenfall Ko-

sten im Sinne von § 1 Nr. 2, die sich auf die-
se Positionen beziehen, nicht ersetzt, auch 
nicht als Schadenminderungskosten. 

5. Ist die im Versicherungsschein angegebene 
Versicherungssumme zzgl. des sich aus ei-
ner etwaigen Vorsorge-Versicherung erge-
benden Betrages  erheblich niedriger als 
der Betrag, welcher sich zum Zeitpunkt des  
Eintrittes des Versicherungsfalles aufgrund 
sorgfältiger Berechnungen ergibt, so wird 
derjenige Teil des Schadens ersetzt, der sich 
zum Schaden verhält wie die Versiche-
rungssumme zu den bei Eintritt des Scha-
dens festgestellten tatsächlichen Kosten. 

 
6. Der Versicherer haftet nach Eintritt eines 

Versicherungsfalles für den durch einen 
späteren Versicherungsfall verursachten 
Schaden zunächst nur bis zur Höhe des 
Restbetrages der Versicherungssumme. Es 
gilt jedoch eine automatische Wiederauf-
füllung der Versicherungssumme für den Fall 
vereinbart, daß sich die Versicherungssum-
me durch eingetretene Schadenfälle ver-
mindert. Für die Wiederauffüllung der Versi-
cherungssumme wird eine Nachschußprä-
mie erhoben. Hierzu wird nach erfolgter 
Schadenregulierung die tatsächliche 
Schadenzahlung abzgl. etwaiger Selbstbe-
teiligungen mit dem Vertragsprämiensatz 
belegt. Die sich so ergebende Prämie wird 
dann zzgl. anfallender Versicherungssteuer 
erhoben. 

 
7. Dieser Vertrag gewährt keinen Versiche-

rungsschutz für Schäden oder Verluste, die 
ohne das Vorhandensein dieses Vertrages 
durch einen oder mehrere andere beste-
hende Versicherungsverträge versichert 
wären. Das Vorstehende gilt nicht für Be-
träge, die über diejenigen Beträge hinaus-
gehen, die ohne das Vorhandensein dieses 
Vertrages unter einem oder mehreren an-
deren Versicherungsverträgen zu zahlen 
gewesen wären. 

 
§ 6 Prämien 

 
Der Versicherungsnehmer hat die vereinbarte 
Prämie zuzüglich Versicherungssteuer gegen 
Aushändigung des Versicherungsscheines an 
die Eberhard, Raith  & Partner GmbH zu zah-
len.  
 
Liegt dem Vertrag ein vorweggenommener 
Schadenfreiheitsrabatt zugrunde, dann muß 
dieser im Falle eines ersatzpflichtigen Scha-
dens zzgl. der Versicherungssteuer an die Ver-
sicherer zurückgezahlt werden. 
 

§ 7 Versicherungsbeginn und -dauer 
 
1. Der Versicherungsschutz beginnt, wenn 

nicht ein späterer Zeitpunkt beantragt wor-
den ist, mit der Einlösung des Versicherungs-
scheines durch Zahlung der vereinbarten 
Prämie zuzüglich Versicherungssteuer an 
die Eberhard, Raith & Partner GmbH. 

 
2. Soll der Versicherungsschutz vor diesem 

Zeitpunkt beginnen, so bedarf es einer 
schriftlichen Zusage des Versicherers (vor-
läufige Deckung). Die vorläufige Deckung 
tritt rückwirkend außer Kraft, wenn nicht der 
dort angegebene Prämienbetrag zuzüglich 
Versicherungssteuer innerhalb der hierfür 
angegebenen Frist bei der Eberhard, Raith 
& Partner GmbH  eingegangen ist.  
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3. Die Versicherung gilt für die vereinbarte 
Dauer. 

§ 8 Obliegenheiten 
 
I. Obliegenheiten vor Eintritt des Schadenfal-

les 
 
1. Voraussetzung für das Bestehen des Versi-

cherungsschutzes ist es, daß der Versiche-
rungsnehmer alle erforderlichen Vorkeh-
rungen für die Durchführung der Veranstal-
tung rechtzeitig vor Beginn getroffen hat, 
insbes. Lizenzen, Visa und Genehmigungen 
eingeholt, behördliche und gesetzliche Auf-
lagen erfüllt und Verträge unterzeichnet 
worden sind. 

 
2. Der Versicherungsnehmer erklärt verbind-

lich,  
 
 (a) daß er vor und bei Beginn dieses Vertra-

ges keine Kenntnis oder Information über 
Faktoren und Umstände hat, die mögli-
cherweise Anlaß zu einem Schadenfall im 
Rahmen dieses Vertrages geben könnten. 
Er bestätigt dies durch Vorlage einer ent-
sprechenden Erklärung. 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
nach kaufmännischen Grundsätzen Bücher 
zu führen, aus denen die jeweils aufge-
wendeten Kosten und Einnahmen für die 
versicherte(n) Veranstaltung(en) festgestellt 
werden können. 

c) Der Versicherungsnehmer hat bei der Aus-
wahl von Vertragspartnern mit best-
möglicher Sorgfalt zu verfahren. 

d) Der Versicherungsnehmer hat bei der 
Schließung des Vertrages alle ihm be-
kannten Umstände, die für die Übernahme 
der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer 
anzuzeigen. Der Versicherungsnehmer hat 
sich insbesondere nach bestem Wissen und 
Gewissen davon zu überzeugen, daß keine 
der versicherten Personen unter körperli-
chen, seelischen oder anderen medizini-
schen Störungen leidet oder medizinisch 
oder anderweitig behandelt wird, mit Aus-
nahme der Störungen, die dem Versicherer 
mitgeteilt und von diesem akzeptiert wur-
den. Auf Anforderung der Versicherer legt 
der Versicherungsnehmer ein ärztliches At-
test oder eine Gesundheitsbescheinigung 
vor. 

e) Der Versicherungsnehmer hat nach Schlie-
ßung des Versicherungsvertrages alle ein-
tretenden gefahrerhöhenden Umstände 
den Versicherern unverzüglich anzuzeigen. 

f) Der Versicherungsnehmer hat über das Be-
stehen dieser Versicherung Stillschweigen 
zu bewahren und verpflichtet sich, diese 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Versicherers keiner dritten Partei offen zu 
legen. 

 
II. Obliegenheiten im Versicherungsfall 
 
a) Der Versicherungsnehmer hat von jedem 

Ereignis, das einen Ausfallschaden zur Folge 
haben könnte, dem Versicherer unverzüg-
lich Anzeige zu erstatten. 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet - 
möglichst im Einvernehmen mit dem Versi-
cherer - alle nach den Umständen mögli-
chen und vertretbaren Maßnahmen zu tref-
fen, um einen Schaden zu vermeiden oder 
zu mindern. 

c) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dem Versicherer alle gewünschten Auskünf-

te, sofern sie zur Feststellung des Schadens 
zweckdienlich erscheinen, zu erteilen sowie 
auf Verlangen Einsicht in die Bücher und 
Unterlagen zu gewähren. 

d) Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt 
des Versicherungsfalles unverzüglich einen 
Arzt mit der Untersuchung der im Versiche-
rungsschein genannten Person(en) zu be-
auftragen. Dem Versicherer ist unverzüglich 
Name und Anschrift des Arztes mitzuteilen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
den Untersuchungsbefund unverzüglich 
dem Versicherer einzureichen. 

e) Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sor-
gen, daß den vom Versicherer beauf-
tragten Ärzten jederzeit Zutritt zu den im 
Versicherungsschein genannten Personen 
und die Untersuchung derselben, so oft dies 
erforderlich ist, ermöglicht wird. 

f) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
Rückgriffsrechte gegen verantwortliche 
Dritte sicherzustellen, solche Rechte nicht 
aufzugeben und den Versicherer bei der 
Durchsetzung dieser Rückgriffe zu unterstüt-
zen. 

 
§ 9 Obliegenheitsverletzung 

 
1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der 

nach § 8 Nr. 1 vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheit, 
so kann der Versicherer gemäß § 28 bzw. § 
82 des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) zur Kündigung berechtigt und auch 
leistungsfrei sein. 

 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der 

Obliegenheiten gemäß § 8 Nr.2, so kann 
der Versicherer gemäß § 28 bzw. § 82 VVG 
leistungsfrei sein. Hat eine vorsätzliche Ver-
letzung von Obliegenheiten Einfluß weder 
auf die Feststellung noch den Umfang der 
Entschädigung gehabt, so entfällt die Lei-
stungsfreiheit, wenn die Verletzung nicht 
geeignet war, die Interessen des Versiche-
rers ernsthaft zu beeinträchtigen. 

 
§ 10 Besondere Verwirkungsgründe 

 
Wenn der Versicherungsnehmer sich wäh-
rend der Verhandlungen über die Ermittlung 
der Entschädigung einer arglistigen Täu-
schung schuldig macht, so ist der Versicherer 
von jeder Entschädigungspflicht aus diesem 
Schadenfall frei. 
 

§ 11 Sachverständigenverfahren 
 
1. Versicherungsnehmer und Versicherer kön-

nen nach Eintritt des Versicherungsfalls ver-
einbaren, daß die Höhe des Schadens 
durch Sachverständige festgestellt wird. 
Das Sachverständigenverfahren kann 
durch Vereinbarung auf sonstige tatsächli-
che Voraussetzungen des Entschädigungs-
anspruchs sowie der Höhe der Entschädi-
gung ausgedehnt werden. Der Versiche-
rungsnehmer kann ein Sachverständigen-
verfahren auch durch einseitige Erklärung 
gegenüber dem Versicherer verlangen. 

 
2. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sach-

verständigen und kann dann die andere 
unter Angabe des von ihr benannten 
Sachverständigen schriftlich auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benen-
nen. Wird der zweite Sachverständige nicht 

binnen zwei Wochen nach Empfang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die auf-
fordernde Partei durch das für den Scha-
densort zuständige Amtsgericht ernennen 
lassen. In der Aufforderung ist auf diese Fol-
ge hinzuweisen. 

b) Beide Sachverständigen benennen schrift-
lich vor Beginn des Feststellungsverfahrens 
einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Einigen sie sich nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das 
für den Schadensort zuständige Amtsge-
richt ernannt.  

c) Der Versicherer darf als Sachverständigen 
keine Personen benennen, die Mitbewer-
ber des Versicherungsnehmers sind oder 
mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
stehen, ferner keine Personen, die bei Mit-
bewerbern oder Geschäftspartnern ange-
stellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis stehen.  

 
Dies gilt entsprechend für die Benennung ei-
nes Obmannes durch die Sachverständigen. 
 
3. Die Feststellungen der Sachverständigen 

müssen enthalten 
 
a. alle aufgewendeten oder aufgrund von 

Verträgen noch aufzuwendenden Gesamt-
kosten für die versicherte Veranstaltung; 

b. alle Erlöse, die für die versicherte Veranstal-
tung erzielt wurden. 

 
4. Die Sachverständigen übermitteln beiden 

Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. 
Weichen die Feststellungen voneinander 
ab, so übergibt der Versicherer sie unver-
züglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte inner-
halb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig.  

 
5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachver-

ständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beiden Parteien je zur Hälfte. 

 
6. Die Feststellungen der Sachverständigen 

oder des Obmannes sind verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, daß sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich ab-
weichen. Aufgrund dieser verbindlichen 
Feststellungen berechnet der Versicherer 
gemäß den §§ 1 und 5 die Entschädigung. 

 
7. Durch das Sachverständigenverfahren 

werden die Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers gemäß § 8 nicht berührt.  

 
§ 12  Zahlung der Entschädigung 

 
1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem 

Grunde und der Höhe nach festgelegt, so 
hat die Auszahlung der Entschädigung bin-
nen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch 
kann ein Monat nach Anzeige des Scha-
dens als Abschlagszahlung der Betrag be-
ansprucht werden, der nach Lage der Sa-
che mindestens zu zahlen ist. 

 
2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des 

Schadens mit 1% unter dem Diskontsatz der 
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verzin-
sen, mindestens jedoch mit 4% und höch-
stens mit 6% pro Jahr. Die Verzinsung ent-
fällt, soweit die Entschädigung innerhalb 
eines Monats seit Anzeige des Schadens 
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gezahlt wird. Zinsen werden erst fällig, wenn 
die Entschädigung fällig ist. 

 
3. Die Entstehung des Anspruches auf Ab-

schlagszahlung und der Beginn der Verzin-
sung verschieben sich um den Zeitraum, um 
den die Feststellung der Leistungspflicht des 
Versicherers dem Grunde und der Höhe 
nach durch Verschulden des Versiche-
rungsnehmers verzögert wurde. 

 
4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschie-

ben, solange 
a. Zweifel an der Empfangsberechtigung des 

Versicherungsnehmers bestehen; 
b. gegen den Versicherungsnehmer oder die 

von ihm mit der Durchführung der Veran-
staltung betrauten Vertragspartner aus An-
laß des Versicherungsfalles ein behördliches 
oder strafrechtliches Verfahren läuft. 

 
§ 13 Regresse 

 
Steht dem Versicherungsnehmer ein An-
spruch auf Ersatz des Schadens gegen einen 
Dritten zu, so geht der Anspruch gemäß § 86 
VVG auf den Versicherer über, soweit dieser 
dem Versicherungsnehmer den Schaden er-
setzt. Der Versicherer kann Regreß nehmen, 
wenn ein Schaden durch nachweislich un-
wahre Angaben einer versicherten Person 
oder durch vorsätzlichen Verstoß gegen eine 
der von ihr dem Versicherungsnehmer ge-
genüber übernommenen vertraglichen Ver-
pflichtungen entstanden ist. 
 

§ 14 Mitversicherung 
 
1. Sind an diesem Vertrag mehrere Ver-

sicherer beteiligt, so bezieht sich die Be-
teiligung auf die im Versicherungsschein 
genannten Versicherer mit den jeweils ver-
merkten Anteilen. Die Führung des Vertra-
ges liegt beim erstgenannten Versicherer. 

2. Die vom führenden Versicherer mit dem 
Versicherungsnehmer getroffenen Verein-
barungen sind für die Mitversicherer ver-
bindlich. Dies gilt insbesondere zugunsten 
des Versicherungsnehmers für die Schaden-
regulierung. Der führende Versicherer ist 
ohne Zustimmung der Mitversicherer, von 
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, 
nicht jedoch zur Erhöhung der Versiche-
rungssumme berechtigt.  

Fehlt die Zustimmung der beteiligten Versi-
cherer, haftet der führende Versicherer aus 
einer ohne Einschränkungen abgegeben Er-
klärung auch für die Anteile der Mitversiche-
rer. 
 

§ 15 Prozeßführungsklausel 
 
1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfäl-

len aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur 
gegen den führenden Versicherer und we-
gen dessen Anteile gerichtlich geltend ma-
chen. 

 
2. Die an der Versicherung beteiligten Versi-

cherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordenen Ent-
scheidungen gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer als auch für sich verbindlich 
an. 

 
3. Falls der Anteil des führenden Versicherers 

die Berufungs- und Revisionssumme nicht 

erreicht, ist der Versicherungsnehmer be-
rechtigt und auf Verlangen des führenden 
oder eines beteiligten Versicherers ver-
pflichtet, die Klage auf den zweiten, erfor-
derlichenfalls auch auf einen dritten und 
weiteren Versicherer auszudehnen, bis die-
se Summe erreicht ist. Wird diesem Verlan-
gen nicht entsprochen, so findet § 14 Nr. 2 
keine Anwendung. 

 
4. Der führende Versicherer ist berechtigt, An-

sprüche auf Zahlung von Prämien im eige-
nen Namen für Rechnung sämtlicher an 
diesem Vertrag beteiligten Versicherer gel-
tend zu machen. 

 
§ 16 Klagefrist 

 
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zu 
Leistung frei, wenn der Anspruch auf Ent-
schädigung nicht innerhalb von 6 Monaten 
gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
oder Versicherten gegenüber den erhobe-
nen Anspruch unter Angabe der mit dem Ab-
lauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schrift-
lich abgelehnt hat. 
 

§ 17 Gerichtsstand 
 
Für Rechtsstreitigkeiten aus dem Versi-
cherungsverhältnis mit einem Versiche-
rungsnehmer oder Versicherten mit Wohn- 
oder Geschäftssitz außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ist Gerichtsstand der Sitz 
des führenden oder allein zeichnenden Versi-
cherers. Für diesen Fall wird die Geltung des 
deutschen Rechts vereinbart.  
 

§ 18 Maklerklausel 
 
Die Firma Eberhard, Raith & Partner Asseku-
ranz Makler GmbH ist berechtigt, Anzeigen, 
Willenserklärungen und Zahlungen beider Par-
teien entgegenzunehmen und verpflichtet, 
diese unverzüglich an die jeweils andere Par-
tei weiterzuleiten. 
 

§ 19 Schlußbestimmung 
 
Soweit nicht in den Versicherungsbe-
dingungen Abweichendes bestimmt ist, gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften. 
 

Die nachfolgenden Klauseln liegen dem Versi-
cherungsvertrag nur dann zugrunde, wenn dies 
beantragt und auf Seite 2 des Versicherungsver-
trages auch dokumentiert wurde. 

 
 

KLAUSELN 
 

Klausel 1(Orchesterklausel) 
 
Mitversichert ist der Ausfall einer oder mehre-
rer Veranstaltungen, wenn wenigstens 50% 
des Orchesters und Darsteller aus Gründen 
verhindert sind, die unter die Deckung nach  
§ 1, 1,B II der Sonderbedingungen von Eber-
hard, Raith & Partner GmbH fallen. 
 
Klausel 2 (Mitversicherung von Witterungsein-

flüssen) 
 
1. Mitversichert gilt die Absage von Veranstal-

tungen aufgrund von Witterungseinflüssen, 
die Leib und Leben der Zuschauer oder 
Teilnehmer gefährden. Bei Sturm muß eine 

örtliche Windbewegung von mindestens 
Stärke 8 der Beaufortskala vorliegen. 

 
2. § 4 Ziffer 10 der Sonderbedingungen ist in-

sofern geändert. 
 
Klausel 3 (Mitversicherung von Witterungsein-

flüssen und der Nichtnutzbarkeit des Veran-
staltungsgeländes) 

 
1. Mitversichert gilt die Absage von Veranstal-

tungen aufgrund von Witterungseinflüssen, 
die Leib und Leben der Zuschauer oder 
Teilnehmer gefährden. Bei Sturm muß eine 
örtliche Windbewegung von mindestens 
Stärke 8 der Beaufortskala vorliegen. 

2. Ebenfalls mitversichert gilt die Absage oder 
Verschiebung der Veranstaltung, weil der 
planmäßige Aufbau witterungsbedingt 
verhindert wurde oder sich verzögert hat 
oder witterungsbedingt die planmäßige 
Nutzung der Veranstaltungsstätte unmög-
lich geworden ist. Unter Veranstaltungsstät-
te ist das gesamte Areal zu verstehen, wel-
ches der Veranstalter zur Durchführung der 
Veranstaltung nutzt. 

 
3. § 4 Ziffer 10 der Sonderbedingungen ist in-

sofern geändert. 
 

Klausel 4 (sonstige Nichtdurchführbarkeit) 
 
Mitversichert gilt die Absage, Unterbrechung, 
Verlängerung oder Verschiebung einer Ver-
anstaltung durch Ereignisse, die außerhalb 
der Einflußmöglichkeit des Versicherungs-
nehmers liegen und die dazu führen, daß die 
versicherte Veranstaltung nicht in ihrer ur-
sprünglich geplanten Form durchgeführt 
werden kann. Der Ausschluß nach § 4, 10 der 
Sonderbedingungen zur Ausfallversicherung 
ist insofern abbedungen 

 
Begriffsbestimmungen zu den Klauseln 2-4 

 
1. Witterung ist das Wetter in einem bestimm-

ten Zeitabschnitt auf ein bestimmtes Gebiet 
bezogen.  

2. Wetter ist der spürbare, kurzfristige Zustand 
der Atmosphäre an einem bestimmten Ort 
der Erdoberfläche, der unter anderem als 
Sonnenschein, Bewölkung, Niederschlag, 
Wind, Hitze und Kälte in Erscheinung tritt.  

3. Gefahr ist eine Situation oder ein Sachver-
halt, der zu einer negativen Auswirkung im 
Hinblick auf die Gesundheit und das Leben 
führen kann. 

4. Zuschauer sind das Publikum, also die Per-
sonen, die gegen Zahlung eines Eintrittsgel-
des oder auf Einladung Dritter der Veran-
staltung beiwohnen. 

5. Die Teilnahme ist die aktive oder passive 
Mitwirkung an einer Veranstaltung. Somit 
sind die Teilnehmer der Veranstalter selbst 
sowie die Personen, derer er sich für die 
Durchführung der Veranstaltung bedient. 
Aufbauhelfer, Rettungsdienst, Security etc. 
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